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1. Prüfungsauftrag

In der Hauptversammlung vom 12. September 2025 der

GEPVOLT SE

Düsseldorf (ehemals Düsseldorf)

(im Folgenden auch �Gesellschaft� genannt)

wurden wir in Anwendung von § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB und § 119 Abs. 1 Nr. 5 AktG zum Ab-

schlussprüfer für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gewählt. Dar-

aufhin beauftragte uns der Vorstand der Ge sellschaft, den Jah res ab schluss unter Einbeziehung der

Buchfüh rung für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 freiwillig in ent-

sprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft firmierte zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 mit GEPSENIX ENERGY SE und

hatte ihren Sitz in Düsseldorf. Nachfolgend wird in diesem Bericht die aktuelle Firmenbezeichnung

(GEPVOLT SE) und der aktuelle Sitz der Gesellschaft in Hilden verwendet. 

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkmalen als kleine Kapi-

talgesellschaft einzustufen und daher gesetzlich nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. 

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der GEPVOLT SE

zum 31. Dezember 2024 ist an das ge prüfte Unternehmen ge rich tet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschluss prü fung die an wendbaren

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319 und 319b HGB,

§§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP ent ge gen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vorstand hat uns die Voll-

stän digkeit des Jahresabschlusses am 31. Oktober 2025 schriftlich bestätigt.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgen den Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1),

Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang einschließlich Anlagen spiegel (Anlagen 3 und

4) bei ge fügt. 

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 dar gestellt.
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Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ordnungsmäßiger

Erstellung von Prüfungsberichten" des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW),

Düsseldorf, er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 7 beigefügten "Allgemeine Auftragsbedin gun gen für Wirt-

schafts prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom

1. Januar 2024 zugrunde. Die Hö he unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemei-

nen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf-

tragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim-

mung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem be tref fen den Drit ten

schriftlich zu ver einbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche

des Dritten uns ge genüber gelten sollen.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

Der Vorstand hat zulässigerweise keinen Lagebe richt auf gestellt. Deshalb war uns eine Stel lung-

nah me zur Be urtei lung der Lage durch den Vorstand nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB unter Be zug-

nah me auf den La gebe richt nicht mög lich. Es war auch nicht unsere Auf gabe als Ab schlus sprü fer,

die se Anga ben an stel le der gesetzlichen Vertreter ersatzweise im Prü fungsbe richt zu ma chen. 

2.2 Sonstige Verstöße

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung unserer Ab schlus s prü fung

fest ge stell te Un richtigkeiten (im Folgenden: falsche Darstellungen aufgrund von Irrtümern) oder Ver-

stöße gegen gesetzliche Vorschriften (im Folgenden: falsche Darstellungen aufgrund von dolosen

Handlungen) sowie Tat sachen zu be rich ten, die schwerwie gende Ver stöße von ge setzlichen Ver-

tretern oder von Ar beitneh mern ge gen Gesetz oder Satzung erkennen las sen (im Folgenden: sonsti-

ge Verstöße).

Eine Berichtspflicht besteht für uns nur dann, wenn wir bei ordnungsmäßiger Durchführung der Ab-

schlussprüfung nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige falsche Darstellungen oder sonsti-

ge Verstöße festgestellt haben. Ergeben sich keine solchen Feststellungen wird dement spre chend

eine Negati ver klärung nicht ab ge geben.

Festgestellte berichtspflichtige falsche Darstellungen oder sonstige Verstöße sind von uns getrennt

nach den Vorschrif ten zur Rech nungs le gung und nach den sonstigen Vor schriften im Prü-

fungsbericht darzustellen. Die sich dar aus ge gebe nenfalls erge ben den Konsequen zen für unseren

Bestätigungsvermerk sind zu er läutern.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass der Jahresab schluss auf den

31.12.2024 entgegen § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht innerhalb der ersten sechs Monate des darauf

folgen den Ge schäftsjahres auf ge stellt wor den ist.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rech-

nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) auf

die Ein hal tung der ein schlägi gen gesetzlichen Vor schriften und der sie ergänzenden Bestimmungen

der Satzung geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungsle gung, die dazu eingerichte-

ten internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere

Aufgabe als Ab schlussprüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die

gemachten Anga ben im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben

unserer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwir kun gen

auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss er ge ben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von falschen Darstellungen im Geld- und Leis tungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig-

keit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in die ser Hin sicht er-

forderlich gemacht hätten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im

Rah men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge-

setzliche Regelun gen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmä ßi ger Abschlussprüfung sowie ggf. er wei tern de Be din gun gen für den Auftrag und die jewei-

li gen Berichts pflich ten be grenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB un ter Be ach tung

der vom IDW fest ge stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü fung vor ge nom-

men. Da nach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit be-

ur teilt wer den kann, ob der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) frei von we-

sentli chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rah-

men der Prü fung wer den Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung und Jahresabschluss auf der

Ba sis von Stichpro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan-

zierungs-, Be wer tungs- und Glie de rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen des Vor-

stands so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses. 
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Wir sind der Auf fas sung, dass unsere Prü fung ei ne hin rei chend si chere Grund la ge für unser Prü-

fungsurteil bil det.

Ergänzend verweisen wir auf die International Standards on Auditing (ISA).

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben

unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den

Jah resab schluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B.

Un ter schla gungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungs-

widrig kei ten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so

an ge legt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa-

chungsauf gabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort bestand

des ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts führung zu-

gesichert wer den kann.

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten September und Oktober 2025 in

unseren Ge schäftsräu men durchgeführt und am 31. Oktober 2025 beendet.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Ar beitspa pie ren festge hal ten.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü-

fungsstra tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf-

ten der Geschäftsleitung über die wesentlichen Unterneh mensziele und Geschäfts ri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk-

tionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur-

teilung der rechnungsle gungsbezogenen internen Kontrollen ausgerich tet.

Bei der Prüfung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen sind wir wie folgt vorge-

gangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstra te gie

und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir an-

schließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozess analyse haben

wir be ur teilt, in wieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi-

ko ha ben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß-

nahmen redu ziert worden sind.
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Die Erkenntnisse der Prüfung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen haben wir bei

der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und

da mit ausrei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der

Jahres ab schlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezoge nen Prü fungshandlun-

gen im Hin blick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktio nen weitge hend ein-

schränken. So weit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforder lich er schien, haben wir

ne ben ana lyti schen Prüfungshandlungen in Form von Plausibili tätsbeurtei lungen ein zelne Ge-

schäftsvor fälle an hand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin

über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art

und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit-

ar beitern festge legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der We sentlichkeit und der Risikoo rien tierung

be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden

Schwer punkten unserer Prüfung:

- Überprüfung der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

- Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen

- Werthaltigkeit der Ausleihungen und Forderungen im Verbundbereich

- Werthaltigkeit der unfertigen Erzeugnisse, unfertige Leistungen

- Vollständigkeit der Anleihen

- die periodengerechte Abgrenzung der Umsatzerlöse

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Anhang auf Vollständigkeit und Richtig-

keit.

Aufgrund der verspäteten Wahl des Abschlussprüfers konnten wir keine Saldenbestätigungen im

Zusammenhang mit den Forderungen und Verbindlichkeiten durchführen. Wir haben uns die Nach-

weise zur Erreichung der notwendigen Urteilssicherheit in der Weise verschafft, dass wir einen Ab-

gleich von Rechnungen, Lieferdatum und Zahlung durchgeführt haben.

Externe Bestätigungen wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien einge holt:
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Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwe-

bende Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten. Wir haben keine erhalten. 

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften und mit einem un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss übernommen. 

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der

Prü fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den erbracht.

Der Vorstand hat uns die Vollständig keit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchfüh-

rung und des Jahresabschlusses in der von uns ein gehol ten Voll ständigkeitserklärung am 31. Okto-

ber 2025 schrift lich be stätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weite ren geprüf ten Un-

ter lagen in allen wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze

ord nungsmäßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen voll-

stän dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermög licht eine klare und über sichtliche Ord-

nung des Bu chungsstoffes mit einer für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs-

tiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Bu chungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle

zur ord nungs ge mäßen Dokumenta tion erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und über-

sichtlich geord net, sodass der Zugriff auf die Belege un mittelbar anhand der Anga ben in den Kon ten

möglich ist. Die Buch führung entspricht somit für das ge samte Geschäftsjahr in al len we sent li chen

Be langen den ge setzli chen An for derungen.

Die Organisation der Buchführung, die internen Kontrollen, der Datenfluss und das Belegwesen er-

mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-

schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergeb-

nis unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchfüh rung und im

nach deut schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung der Software Lexware durchgeführt. Die Jah-

resabschlusserstellung erfolgt von der Hansa Revision Schubert & Coll. GmbH, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Solingen, über das Finanzbuchhaltungssystem

"DATEV-Rechnungswesen".

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato ri-

schen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist ge-

währ leistet.
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4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestell ten

Jah resabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech-

nungsle gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungs mäßiger

Buchführung und aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweig-

spezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ord nungsmä ßig aus

der Buch führung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-,

Aus weis- und Be wer tungs vorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beach-

tet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer

Stelle be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die ge setzli chen

Ver treter voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausge führt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Vergü-

tung des Vorstands im An hang ge mäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB zu Recht erfolgt.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte

Gesamt aussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach-

stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt

unter Beach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen ent spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur �Gesamtaussage des Jahresabschlus ses�, die

Ver mö gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen.
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Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jah-

res ab schlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Ver-

ständnis der Gesamt aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamt aussage

�unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung� auch im Rahmen des gesetzlich

Zulässi gen durch Bi lan zie rungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsges taltungen

beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinwei-

se für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachste hend

im Ein zelnen ein auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maß-

nah men ins gesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4

zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere

Änderun gen bei der Ausübung von Bi lanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnut-

zung von Er mes sensspielräu men.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzie-

rungs- und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und

Schulden maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspiel-

räumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhande-

nen Be standsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss ange-

setzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objekti-

vierte Fak to ren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbe-

stimmung sind, de ren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Er-

messen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen

und den diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite

zu lässiger Wert ansätze.
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Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Aus-

übung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entschei-

dungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaus sage des Jahresab-

schlusses ermöglicht wird.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die ent spre chen den An-

ga ben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wieder-

holung füh ren würde.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentschei-

dun gen der gesetzlichen Vertreter obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als ge schäftspoliti-

sche Ent scheidungen von den Adressaten des Berichts zu beurteilen.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswir-

kun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü-

fungshand lungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auf weitere Auf gliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

sellschaft wird für das Geschäftsjahr 2024 auftragsgemäß verzichtet. 
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5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 31. Oktober 2025 dem als Anlagen 1 bis 4 bei-

gefügten Jah resabschluss der GEPVOLT SE, Düsseldorf, zum 31. Dezember 2024 den folgenden

Be stätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergege ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GEPVOLT SE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der GEPVOLT SE � be stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und

der Gewinn- und Ver lust rechnung für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 so-

wie dem An hang, ein schließlich der Dar stellung der Bilan zierungs- und Bewertungsmethoden � geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte

Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge sellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 

31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen gegen die Ord-

nungsmä ßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sätze ordnungs mäßiger Ab-

schlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt

�Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses� unse res Be stätigungsvermerks

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab hängig in Über ein stimmung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha ben un sere sonsti gen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er füllt. Wir sind der Auf fas sung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge eig net sind, um als Grundla ge für unser Prüfungsurteil zum

Jahresabschluss zu die nen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresab-

schluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,

für Kapital gesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent spricht,

und da für, dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger Buchfüh-

rung ein den tatsächli chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage der

Ge sellschaft vermit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie

in Über ein stim mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not wendig be stimmt

haben, um die Aufstel lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent li chen fal schen Dar-

stellun gen auf grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech nungslegung und Ver mögens-

schädi gungen) oder Irrtü mern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit

der Gesell schaft zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

ant wortung, Sachver halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä-

gig, anzuge ben. Dar über hin aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs-

grund satzes der Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtli che Ge ge benheiten entge genstehen.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist sowie einen

Bestätigungsver merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beach tung der ISA durch-

geführte Prüfung eine we sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun gen kön nen aus do-

losen Handlungen oder Irr tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver nünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die ses Jah resabschlusses

getroffe nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung. 

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellun gen im Jahresabschluss auf-

grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh ren Prüfungshandlun gen als Reak tion auf

diese Ri siken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei se, die ausreichend und geeig net sind, um als

Grundlage für unser Prüfungs urteil zu dienen. Das Risi ko, dass eine aus dolosen Hand lun gen resul tie-

rende we sent li che falsche Darstellun g nicht aufge deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irr -

tümern resultie rende we sentliche fal sche Darstellungen nicht aufge deckt werden, da dolose Hand lun gen

kollusi ves Zu sammen wirken, Fälschun gen, beabsichtigte Un voll stän digkeiten, irre führende Dar stel lungen

bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten kön nen.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollen um Prüfungshand lungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge schätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

we sentliche Un sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu gehöri gen

Anga ben im Jah resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls die se An gaben un ange messen sind,

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse re Schluss folge rungen auf der Grundlage der bis

zum Datum unseres Bestäti gungs ver merks er lang ten Prü fungs nach weise. Zu künf tige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge sellschaft ihre Unter neh menstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ lich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage der

Ge sellschaft vermittelt. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um fang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be deutsamer

Mängel in inter nen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif ten

und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.

(10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü-

fungs be richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der be stätigten Fassung

abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert unsere er neute

Stellung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zi tiert oder auf unsere Prü fung hingewie-

sen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Solingen, den 31. Oktober 2025

Ebbinghaus Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Mark Ebbinghaus  Marcel Osenroth 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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BILANZ

zum 31. Dezember 2024

GEPVOLT SE

Düsseldorf

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1,00 0,00

II. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen
Unternehmen 775.000,00 0,00

2. Ausleihungen an verbundene
Unternehmen 6.400.000,00 6.400.000,00

3. Beteiligungen 0,00 1,00
4. sonstige Ausleihungen 55.000,00 7.230.000,00 30.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. unfertige Erzeugnisse,
unfertige Leistungen 5.212.675,73 0,00

2. geleistete Anzahlungen 0,00 5.212.675,73 60.917,50

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 805.000,00 780.389,52

2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 123.880,64 4.278.736,06

3. sonstige Vermögensgegenstände 817.693,37 1.746.574,01 574.764,81

III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 251.022,61 167.835,17

C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.000,00 10.000,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 10.120.000,00 10.120.000,00

II. Bilanzverlust 1.207.481,10- 843.534,75-

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 60.230,82 60.230,82
2. sonstige Rückstellungen 47.229,51 107.460,33 0,00

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 2.958.883,21 2.958.883,21
- davon konvertibel

Euro 2.958.883,21 
(Euro 2.958.883,21)

2. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0,00 997,89

3. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 2.285.000,00 0,00

4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 186.410,91 5.628,36

5. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 5.430.294,12 438,53
- davon aus Steuern

Euro 0,00 (Euro 424,88)

14.450.273,35 12.302.644,06 14.450.273,35 12.302.644,06



 Anlage 2
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 

01.01.2024 bis 31.12.2024

GEPVOLT SE

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 2.649.045,60 2.135.907,74

2. sonstige betriebliche Erträge 5.629,21 617.029,76

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für

bezogene Waren 2.009.070,47 246.064,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.027,07 77.219,27

2.033.097,54 323.283,65

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 141.896,98 200.156,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 37.613,31 47.800,89
179.510,29 247.957,47

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf-
wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebs 497,24 0,00

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 635.693,22 718.754,35

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.674,07 69,25
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 10.000,00

(Euro 0,00)

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens 0,00 84.890,29

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 211.854,61 216.688,25

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 30.357,67- 60.246,93

11. Ergebnis nach Steuern 363.946,35- 1.101.185,81

12. Jahresfehlbetrag 363.946,35 1.101.185,81-

13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 843.534,75 1.944.720,56

14. Bilanzverlust 1.207.481,10 843.534,75
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Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. 

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 42 ff. HGB unter der Beachtung der er-

gänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation des Unternehmens

Firmenname:  GEPVOLT SE

 (ehemals: GEPSENIX ENERGY SE)

Firmensitz: Hilden (ehemals: Düsseldorf)

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Handelsregister-Nummer:  97221

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so-

weit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen an verbundene Unternehmen zu Anschaffungskosten

- sonstige Ausleihungen zum Nennwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte

am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Unfertige Erzeugnisse wurden zu

Einzelkosten sowie angemessener Teile der Gemeinkosten bewertet. 

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbind lichkeiten gebildet. Dabei wurden

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr

fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit
lt. Bilanz < 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre

Euro Euro Euro Euro

Anleihen 2.958.883,21 2.958.883,21 0,00
erhaltene Anzahlungen 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 0,00

und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

186.410,91 186.410,91 0,00 0,00

Summe 5.430.294,12 2.471.410,91 2.958.883,21 0,00

Im Vorjahr beliefen sich die Anleihen auf � 2.958.883,21 und hatten eine Restlaufzeit von 1-5 Jah-

ren. Alle anderen Verbindlichkeiten hatten eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Mitzugehörigkeitsvermerke

In den Einzelpositionen der "Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände" sind folgende

Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten:

Bilanzposition
darin verbundene Unternehmen

Euro

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 805.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 123.880,64
Sonstige Vermögensgegenstände 551.039,62
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In den Einzelpositionen der "Verbindlichkeiten" sind folgende Verbindlichkeiten gegenüber verbun-

denen Unternehmen enthalten: 

Bilanzposition
darin verbundene Unternehmen

Euro

Erhaltene Anzahlungen 2.285.000,00

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 11.10.2024 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die be-

sicherten Forderungen des jeweiligen Inhabers einer Schuldverschreibung ihres Tochterunterneh-

mens GEPSENIX 1 ENERGY GmbH übernommen. Diese valutierten zum Bilanzstichtag 31.12.2024

mit � 2.100.000,00.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Keine Angabepflichten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung / Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfts des Unternehmens durch fol-

gende Personen (Vorstand) geführt:

Franz Schnorbach, Gondershausen

Ahou Baz, Düsseldorf (seit 05.08.2024) 

Dennis Peetz, Wegberg (bis 05.08.2024) 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeit-

nehmer betrug 6.

Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift des Vorstands

Hilden, den 31. Oktober 2025

Ahou Baz  Franz Schnorbach

Vorstand  Vorstand 



Anlage 4
ANLAGENSPIEGEL

GEPVOLT SE

Anschaffungskosten/Herstellungskosten Abschreibungen Zuschreibungen Buchwerte
Stand Stand Stand Stand Geschäftsjahr Stand Stand

01.01.2024 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2024 01.01.2024 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Anlagevermögen

I. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 0,00 498,24 0,00 0,00 498,24 0,00 497,24 0,00 0,00 497,24 0,00 1,00 0,00

Summe Sachanlagen 0,00 498,24 0,00 0,00 498,24 0,00 497,24 0,00 0,00 497,24 0,00 1,00 0,00

II. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen
Unternehmen 0,00 775.000,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00

2. Ausleihungen an verbundene
Unternehmen 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00

3. Beteiligungen 84.891,29 0,00 84.891,29 0,00 0,00 84.890,29 0,00 84.890,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4. sonstige Ausleihungen 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 30.000,00

Summe Finanzanlagen 6.514.891,29 800.000,00 84.891,29 0,00 7.230.000,00 84.890,29 0,00 84.890,29 0,00 0,00 0,00 7.230.000,00 6.430.001,00

Summe Anlagevermögen 6.514.891,29 800.498,24 84.891,29 0,00 7.230.498,24 84.890,29 497,24 84.890,29 0,00 497,24 0,00 7.230.001,00 6.430.001,00
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An GEPVOLT SE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der GEPVOLT SE � be stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und

der Gewinn- und Ver lust rechnung für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 so-

wie dem An hang, ein schließlich der Dar stellung der Bilan zierungs- und Bewertungsmethoden � geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte

Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge sellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum  31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 

31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen gegen die Ord-

nungsmä ßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sätze ordnungs mäßiger Ab-

schlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt

�Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses� unse res Be stätigungsvermerks

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab hängig in Über ein stimmung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha ben un sere sonsti gen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er füllt. Wir sind der Auf fas sung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge eig net sind, um als Grundla ge für unser Prüfungsurteil zum

Jahresabschluss zu die nen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresab-

schluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,

für Kapital gesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent spricht,

und da für, dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger Buchfüh-

rung ein den tatsächli chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage der

Ge sellschaft vermit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie

in Über ein stim mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not wendig be stimmt

haben, um die Aufstel lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent li chen fal schen Dar-

stellun gen auf grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rech nungslegung und Ver mögens-

schädi gungen) oder Irrtü mern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit

der Gesell schaft zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

ant wortung, Sachver halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä-

gig, anzuge ben. Dar über hin aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs-

grund satzes der Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtli che Ge ge benheiten entge genstehen.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist sowie einen

Bestätigungsver merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beach tung der ISA durch-

geführte Prüfung eine we sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun gen kön nen aus do-

losen Handlungen oder Irr tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver nünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die ses Jah resabschlusses

getroffe nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung. 
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Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellun gen im Jahresabschluss auf-

grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh ren Prüfungshandlun gen als Reak tion auf

diese Ri siken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei se, die ausreichend und geeig net sind, um als

Grundlage für unser Prüfungs urteil zu dienen. Das Risi ko, dass eine aus dolosen Hand lun gen resul tie-

rende we sent li che falsche Darstellun g nicht aufge deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irr -

tümern resultie rende we sentliche fal sche Darstellungen nicht aufge deckt wird, da dolose Hand lun gen kol-

lusi ves Zu sammen wirken, Fälschun gen, beabsichtigte Un voll stän digkeiten, irre führende Dar stel lungen

bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten kön nen.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollen um Prüfungshand lungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge schätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

we sentliche Un sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu gehöri gen

Anga ben im Jah resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls die se An gaben un ange messen sind,

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse re Schluss folge rungen auf der Grundlage der bis

zum Datum unseres Bestäti gungs ver merks er lang ten Prü fungs nach weise. Zu künf tige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge sellschaft ihre Unter neh menstätigkeit nicht mehr

fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ lich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage der

Ge sellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um fang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be deutsamer

Mängel in inter nen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Solingen, den 31. Oktober 2025

Ebbinghaus Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Mark Ebbinghaus  Marcel Osenroth 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: In 2023 firmierte die Gesellschaft unter GEP Green Energy Production

SE. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19.09.2024 wurde die

Firma auf GEPSENIX ENERGY SE geändert. Die Eintragung in das

Handelsregister erfolgte am 8. Oktober 2024. Mit Beschluss der Haupt-

versammlung vom 07.07.2025 wurde die Firma auf GEPVOLT SE ge-

ändert. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 17. Juli

2025.

Sitz: Im Berichtsjahr war der Sitz der Gesellschaft am Vogelsanger Weg

111, 40470 Düsseldorf. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom

23. April 2025 wurde der Sitz nach 40724 Hilden in die Max-Vol-

mer-Str. 23 verlegt. Die Eintragung erfolgte am 28. April 2025.

Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE), zunächst

monistisch. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 08. Juli

2024 wurde beschlossen das monistische Leitungssystem in das dua-

listische System zu ändern. Die Änderung wurde mit der Eintragung im

Handelsregister am 05. August 2024 wirksam. 

Satzung: Die ursprüngliche Satzung datiert vom 27.11.2019 und wur de mehrfach

geändert, zuletzt am 07.07.2025. 

Aktionäre: Per 31.12.2024 hält die Eugen Schmitt GmbH mit dem Sitz in Düssel-

dorf, eingetragen unter HRB 98051 beim Amtsgericht Düsseldorf,

10.120.000 Aktien zu einem Gesamtbetrag von 10.120.000,00 Euro.

Handelsregistereintragung: Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 97221 ins

Han dels re gister ein getragen. Die letz te Ein tra gung stammt vom

17.07.2025 und be trifft die Änderung der Firma. 

Dauer der Gesellschaft Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember
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Gegenstand des Unternehmens: Die Herstellung, Produktion und der Vertrieb von erneuerbaren Ener-

giequellen sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräuße-

rung von Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft ist zu allen

Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesell-

schaftszweck zu fördern. Hierzu kann sie insbesondere Zweignieder-

lassungen im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher

oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

Grundkapital: Das Grundkapital beträgt Euro 10.120.000,00 und entspricht dem im

Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Grundkapital ist eingeteilt

in 10.120.000 Stückaktien ohne Nennbetrag. Die Aktien lauten auf den

Inhaber.

Geschäftsführender Direktor: Als geschäftsführender Direktor war im Geschäftsjahr 2024

Herr Dennis Jascha Peetz, Wegberg, bestellt. Mit dem Wechsel zum

dualistischen Leitungssystem (05. August 2024) wurde er abberufen.

Vorstand: Mit dem Wechsel zum dualistischen Leitungssystem wurde ein Vor-

stand bestellt. 

 Am 05.08.2024 wurde Frau Ahou Baz, Düsseldorf, als Vorstand in das

Handelsregister eingetragen.

 Am 04.10.2024 wurde Herr Franz Schnorbach, Gondershausen, als

Vorstand in das Handelsregister eingetragen.

 Beide sind einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzu-

schließen.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte nach dem Wechsel zum dualis-

tischen Leitungssystem ab dem 18. Juli 2024 folgende Zu sammen-

setzung:  

- Herr Karl Assing, Versicherungsvorstand, Velen

(Aufsichtsratsvorsitzender)

- Herr Pascal Brückmann, Medienunternehmer, Essen

(stellvertretender Vorsitzender)

- Frau Alexandra Korte, Juristin, Neuss 
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Verbundene Unternehmen: Tochterunternehmen i.S.v. § 271 Absatz 2 HGB i.V.m. § 290 HGB sind:

Gesellschaft Anteile beteiligt seit 
GEPSENIX 1 ENERGY GmbH 100 % 25.07.2024
GEPVOLT 2 BATTERY GmbH 100 % 19.09.2024
GEPVOLT 3 BATTERY GmbH 100 % 21.08.2024
GEPVOLT 4 BATTERY GmbH 100 % 18.10.2024
GEPVOLT Solution GmbH 100 % 18.10.2024



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein 
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei 
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im 

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der 
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, 
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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